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Gesetzentwurf zur Gewährung einer verfassungskonformen 
Alimentation im Jahr 2023
Ergebnis bei Redaktionsschluss noch nicht bekannt – Lineare Erhöhung um 3,25 %,  
Befristete Sonderzahlungen für Beamte und Versorgungsempfänger

Bereits Ende des vergangenen Jah
res stand in Folge der für 2023 in 
Aussicht gestellten und bereits in 
Kraft getretenen Erhöhungen vieler 
Sozialleistungen, insbesondere des 
Bürgergeldes, fest, dass ohne Nach
besserungen in der Besoldung die 
Kriterien des Bundesverfassungsge
richts für eine verfassungskonforme 
Alimentation im Jahr 2023 in Thürin
gen erneut nicht erfüllt werden. 

Bereits 2021 hatte der Gesetzgeber 
bei der Verabschiedung des Gesetztes 
zur Herstellung einer verfassungskon-
formen Alimentation festgestellt, dass 
in Folge der Entscheidungen des Bun-
desverfassungsgerichts eine quasi stän-
dige Überprüfung der Besoldung erfol-
gen muss und sich eine entsprechende 
Verpflichtung auferlegt. Insofern wurde 
bereits zum Jahreswechsel ein Gesetz-
entwurf vom TFM vorbereitet, der im 
Landtag im Februar erstmals beraten 
und dann im Ergebnis der Beratung in 
den Haushalts- und Finanzausschuss 
verwiesen wurde. Eine Verabschiedung 
des Gesetzes war damit frühestens in 
der Sitzung des Landtages in dessen Sit-
zung vom 15./17. März und damit nach 
Redaktionsschluss, aber vor Erscheinen 
dieser Ausgabe des Vollzugsdienstes  
möglich. 

Wir gehen davon aus, dass der Ent-
wurf zwischenzeitlich in Kraft getreten 
ist, weil die Alimentation ansons ten 
nicht verfassungskonform wäre, wo-
rauf die Finanzministerin in der Be-
gründung des Gesetzentwurfes in der 
ersten Beratung im Landtag auch aus-
drücklich hingewiesen hat. 

Die entsprechenden Bezüge kön-
nen frühestens mit den Aprilbezügen 
(Auszahlung am 31.03.2023) gezahlt 
werden, eine Auszahlung mit den Mai-
bezügen ist aber wahrscheinlicher. Mit 
Inkrafttreten des Gesetzes werden auch 
entsprechende Nachzahlungen für die 
Zeit ab Januar 2023 erfolgen.  

Das Gesetz sieht neben einer linearen 
Erhöhung des Grundgehalts, der Stel-
lenzulagen und des Familienzuschlages 
Stufe 1 sowie der Anwärtergrundbe-
träge um 3,25 % monatliche Sonder-
zahlungen vor. Diese sind aber auf das 
Jahr 2023 beschränkt. Sie bestehen aus 
einem Grundbetrag in Höhe von 83,33 
Euro je Berechtigten und Sonderbeträ-
gen für den Ehegatten oder eingetra-

genen Lebenspartner in gleicher Höhe 
(sofern diesen nicht der Familienzu-
schlag Stufe 1 nur zur Hälfte gewährt 
wird). Für das erste und zweite im Fa-
milienzuschlag zu berücksichtigende 
Kind wird ein Sonderbetrag in Höhe 
von jeweils 41,67 Euro gewährt, soweit 
im jeweiligen Monat Familienzuschlag 
gezahlt wird. Der Familienzuschlag für 
das dritte zu berücksichtigende Kind 
erhöht sich bis zum 31.12.2023 um 58 
Euro und für das vierte und jedes wei-
tere zu berücksichtigende Kind um 67 
Euro. Die Sonderzahlungen sind nicht 
ruhegehaltsfähig. Pensionäre erhalten 
ebenfalls eine monatliche Sonderzah-
lung. Diese besteht aus einem Grund-
betrag in Höhe von 50 Euro. Für den 
Ehegatten oder eingetragenen Lebens-
partner wird dem Berechtigten ein 
Sonderbetrag in Höhe von 50 Euro ge-
währt. Darüber hinaus wirkt sich die 
lineare Erhöhung der Grundgehälter 

auch auf die Höhe der Ruhegehälter 
aus. Das vollständige Gesetz bzw. einen 
entsprechenden Link mit den entspre-
chenden Tabellen werden wir auf un-
serer Homepage veröffentlichen. Wir 
möchten ergänzend darauf hinweisen, 
dass die gegen die Besoldung vom tbb 
und BSBD geführten Musterklagever-
fahren durch den Gesetzentwurf nicht 
gegenstandslos werden, weil diese sich 
dagegen richten, dass der Gesetzgeber 
überwiegend nur durch die Erhöhung 
der kinderbezogenen Anteile des Fami-
lienzuschlages eine verfassungskon-
for me Alimentation herzustellen be-
ab sichtigt und hierzu gegenteilige 
Auf fassungen bestehen. Dass die Lan-
desregierung nunmehr auch die Grund-
gehälter erhöhen muss, ist vornehmlich 
auf die gestiegene Grundsicherung und 
das Abstandsgebot zurückzuführen.

J. Bursian, 
stv. Landesvorsitzender  ■

Nach Entscheidung des BVerfG zur verfassungskonformen Alimentation:

Welchen Stellenwert haben Tarif
verhandlungen für die Beamten?

In der Plenarsitzung im Februar wurde 
durch die Finanzministerin Taubert 
nunmehr angekündigt, dass entspre-
chende, infolge o. g. Kriterien erfol-
gende Besoldungserhöhungen bei der 
Übertragung der Tarifergebnisse auf 
die Beamten angerechnet werden sol-
len. Es ist insofern die Befürchtung na-
heliegend, dass sich der Gesetzgeber 
mittelfristig vom sogenannten Gleich-

klang von Tarif und Besoldung (d. h. 
Übertragung der Tarifergebnisse auf die 
Beamten) verabschieden wird und die 
Besoldung so festgelegt, dass (nur) die 
Kriterien aus der Rechtsprechung, die 
allerdings Mindestanforderungen sind, 
eingehalten werden. Daraus könnte 
man schlussfolgern, dass Tarifverhand-
lungen im Beschäftigtenbereich für 
die Beamten an Bedeutung verlieren 

In den Debatten im Thüringer Landtag sowohl zur Übertragung des Tarif
ergebnisses auf die Beamten im November 2022 als auch im Zusammen
hang mit dem Gesetzentwurf zur Verfassungskonformen Alimentation im 
Februar 2023 kam zum Ausdruck, dass in Folge der Entscheidungen des 
Bundesverfassungsgerichts zu den Anforderungen an eine verfassungs
konforme Alimentation hinsichtlich künftiger Besoldungserhöhungen 
kaum Spielraum für die Landesregierung besteht und diese verpflichtet 
ist, Besoldungsgesetze regelmäßig nach den Kriterien der Rechtspre
chung zu überprüfen und anzupassen. 
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Justizgewerkschaf-
ten tagen in Erfurt
Am 07. März 2023 trafen sich in 
der Geschäftsstelle des tbb Ver-
treter der im tbb organisierten 
Justizgewerkschaften und der tbb 
Landesvorstand zu einer Arbeits-
beratung. 

Gegenstand waren die Forderungen 
für den Landeshaushalt 2024, die 
Personalentwicklung in der Justiz 
im Hinblick auf das Konzept der 
Landesregierung und die Verbesse
rung der Ausbildungsbedingungen.

Darüber hinaus wurden weitere 
Schwerpunkte für die AG „Innere 
Sicherheit“ und die künftige Arbeit 
der AG besprochen. In den kom
menden Jahren wird in der Thürin
ger Justiz durch viele Versetzungen 
in den Ruhestand ein Generations
wechsel stattfinden. 

Gleichzeitig wird sich auch die 
demographische Entwicklung und 
der damit verbundene Fachkräf
temangel weiter auswirken. Daher 
muss die Erhöhung der Attraktivität 
einer beruflichen Tätigkeit in der 
Jus tiz, aber auch der Ausbildungs
bedingungen, ein zentrales Anlie
gen werden. 

Ein besonderer Schwerpunkt war 
die Vorbereitung auf das Gespräch 
mit der Thüringer Justizministerin 
Doreen Denstädt, welches am 22. 
März 2023 geplant ist.

Der Landesvorstand  ■
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und man diese als Beamter nicht mehr 
unterstützen müsse. Dies wäre aber 
aus mehreren Gründen falsch. Einer
seits würde dadurch eine Spaltung der 
Beschäftigten im öffentlichen Dienst 
eintreten, anderseits ist zu beachten, 
dass sich Tarifsteigerungen unabhän
gig vom Willen des Gesetzgebers auch 
auf die Besoldung auswirken, weil die 
Reallohnentwicklung ein Kriterium für 
die verfassungskonforme Alimenta
tion ist und Beamte insofern durchaus 
auch profitieren. Deshalb  sollten sich 
Beamtinnen und Beamte wie in der Ver
gangenheit auch an den Aktionen im 
Zuge der Tarifverhandlungen beteiligen 
und die Beschäftigten bei den entspre
chenden Forderungen unterstützen, 
um möglichst gute Abschlüsse zu errei
chen. Die Tarif und Einkommensrunde 
für die Beschäftigten der Länder wird 
im Herbst diesen Jahres beginnen.

J. Bursian, 
stv. Landesvorsitzender  ■
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